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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I.	 zu berichten,

	 1.	� welche Sport- und Freizeithallen (Liste aufgeschlüsselt nach Landkreisen, 
Standorten und Adressen) für die Verabreichung der Auffrischungsimpfung 
vorgesehen sind;

	 2.	� wie die Rückgabe der Sport- und Freizeithallen an die Vereine nach dem  
30. September 2021 genau geplant ist;

II.	�sich dafür einzusetzen, dass alle zu Impfzentren umgewandelten Sport- und 
Freizeithallen in Absprache mit diesen an die Vereine zurückgegeben werden.

8.7.2021

Gögel, Hörner
und Fraktion

Antrag
der Fraktion der AfD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration

Rückgabe der Sport- und Freizeithallen an die Vereine
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B e g r ü n d u n g

Die Impfzentren wurden in Sporthallen errichtet, um die Bevölkerung zeitnah zu 
impfen, aber auch weil die Infrastruktur für die Verabreichung des neuen Impf-
stoffs nicht vorhanden war. Aktuell stellt sich die Situation anders dar, denn auch 
die Hausärzte können den neuen Impfstoff verabreichen. Insofern ist die ange-
nommene Notwendigkeit des Umfunktionierens der Sport- und Freizeithallen zu 
Impfzentren nicht mehr gegeben. Die sportlichen Aktivitäten in den Vereinen 
müssen daher nach dem langen Zeitraum ihrer drastischen Einschränkungen wie-
der aufgenommen werden.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 1. September 2021 Nr. IK-0141.5-017/334 nimmt das Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und Integration im Einvernehmen mit dem Minis-
terium für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I.	 zu berichten,

1.	�welche Sport- und Freizeithallen (Liste aufgeschlüsselt nach Landkreisen, 
Standorten und Adressen) für die Verabreichung der Auffrischimpfung vorgese-
hen sind;

Insgesamt 17 Impfzentren des Landes Baden-Württemberg sind mit Stand 16. Au
gust 2021 in Sport- und Freizeithallen untergebracht. Diese sind in der nachfol-
genden Tabelle aufgeführt.

Auffrischimpfungen werden dort ab dem 1. September bis zum 30. September 
2021 angeboten. Danach schließen alle Impfzentren des Landes.
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2.	�wie die Rückgabe der Sport- und Freizeithallen an die Vereine nach dem  
30. September 2021 genau geplant ist;

II.	�sich dafür einzusetzen, dass alle zu Impfzentren umgewandelten Sport- und 
Freizeithallen in Absprache mit diesen an die Vereine zurückgegeben werden.

Die Fragen I.2 und II. werden aus Gründen des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Es ist vorgesehen, dass nach Ende des operativen Betriebs der Impfzentren der 
Rückbau stattfindet und die Räumlichkeiten anschließend ordnungsgemäß an die 
Halleninhaber zurückgegeben werden.
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Zuständig hierfür sind grundsätzlich die Vor-Ort-Partner, da diese die Räumlich-
keiten der Impfzentren angemietet haben und deshalb die jeweiligen Räumlich-
keiten entsprechend den jeweils geschlossenen Vereinbarungen zurückgeben.

Das Land ist im Rahmen der Verträge und der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit an einem möglichst schnellen Rückbau der Impfzentren nach 
dem 30. September 2021 interessiert und wird sich dementsprechend gegenüber 
den Vor-Ort-Partnern einsetzen.

In Vertretung

Prof. (apl.) Dr. Lahl
Amtschef


